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See the notice on TED website

694432-2025 - Wettbewerb
Deutschland – Vermietung von Kommunikations-Bodenleitungen – Leitungen Bremen BOS-
Zugangsnetz
OJ S 203/2025 22/10/2025
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung - Änderungsbekanntmachung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Dataport AöR
E-Mail: dataportvergabestelle@dataport.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer regionalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung 
des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: Leitungen Bremen BOS-Zugangsnetz
Beschreibung: Für das BOS-Zugangsnetz HB wird die Bereitstellung von insgesamt vier 
dedizierten Band-breitenstrecken mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von jeweils 1 Gbit/s 
für einen Zeitraum von zehn Jahren ausgeschrieben. Davon verlaufen zwei Strecken von 
Bremen nach Bremerhaven und zwei weitere Strecken von Bremen nach Oldenburg
Kennung des Verfahrens: 20b5bd85-6fdb-4fa3-b315-772dfa9087ec
Interne Kennung: DP-2025000110
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64214400 Vermietung von Kommunikations-Bodenleitungen

2.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Bremen
Postleitzahl: 00000
Land, Gliederung (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Land: Deutschland
Zusätzliche Informationen: Die Leistung ist an mehren separaten Standort im Großraum 
Bremen zu erbringen.

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Informationen und Kommunikation Zur Teilnahme an der 
Kommunikation mit der Vergabestelle sind eine Registrierung des interessierten 
Unternehmens (siehe Hinweis oben, Seite 2) sowie die Einrichtung mindestens einer 
Benutzerkennung in der eVergabe-Software erforderlich. Zur Kommunikation im 
Vergabeverfahren sowie zur Angebotserstellung und -einreichung können vom Bieter mehrere 
Benutzerkennungen verwendet werden. Der Bieter ist dafür verantwortlich, dass die 
Stammdaten und insbesondere die E-Mail-Adresse der Benutzerkennungen aktuell gehalten 
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werden. Interessierte Unternehmen, die nach dem Download der Vergabeunterlagen 
Informationen der Vergabestelle zum laufenden Vergabeverfahren erhalten möchten (siehe 
dazu auch Ziffer 4.1.3 Fragen- und Antwortenforum), können dies im Bieterassistenten 
entweder mit der Funktion „Nachrichten bestellen“ oder durch die Aufnahme der 
Angebotsbearbeitung veranlassen. Die Vergabestelle weist darauf hin, dass aus technischen 
Gründen im laufenden Vergabeverfahren E-Mail-Benachrichtigungen über eingehende 
Mitteilungen der Vergabestelle ausschließlich an die E-Mail-Adresse der Benutzerkennung 
gesendet werden, die die Bearbeitung des Angebotes erstmalig initiiert hat. Der Bieter hat 
daher dafür Sorge zu tragen, dass die Kenntnisnahme und Bearbeitung eingehender 
Nachrichten jederzeit sichergestellt ist. Sämtliche Kommunikation im Rahmen des 
Vergabeverfahrens findet ausschließlich in deutscher Sprache über den Bieterassistenten 
(Abschnitt „Nachrichten“) statt. Verstöße gegen diese Kommunikationsregel (z.B. telefonische 
Kontaktaufnahmen) können als Verletzung vergaberechtlicher Grundsätze bewertet werden 
(Wettbewerbsprinzip, Gleichbehandlungs- und Transparenzgebot) und zum Ausschluss aus 
dem Verfahren führen. Im Einzelfall können durch die Vergabestelle auch andere 
elektronische Mittel (z.B. E-Mail über die in der Auftragsbekanntmachung angegebene 
Kontaktadresse) zur Kommunikation genutzt werden. In diesem Fall wird die Vergabestelle 
Nachrichten ebenfalls an die im Vergabeverfahren bekannte E-Mail-Adresse des Bieters (s.o.) 
senden. Für das Angebot sind nur die von der Vergabestelle zur Verfügung gestellten 
Vergabeunterlagen zu verwenden. Dem Bieter obliegt die Pflicht zur Vollständigkeitsprüfung 
der Vergabeunterlagen gemäß beigefügter Checkliste. Nachteile, die sich daraus ergeben, 
dass ein Angebot auf Grundlage unvollständiger Unterlagen abgegeben wurde, gehen zu 
Lasten des Bieters. Bieterfragen Bieterfragen sind im Rahmen eines Fragen- und 
Antwortenforums bis zu dem in der Projektinformation als „Schluss Frageforum“ bezeichneten 
Termin im Abschnitt Nachrichten des Bieterassistenten jeweils einzeln über die „Senden“ 
Funktion einzureichen. Das Einreichen von Fragen durch Beifügung von Anlagen mit einer 
Zusammenstellung von Fragen ist zu unterlassen. Die Vergabestelle bittet ferner jede Frage 
im Freitext eingangs mit einem Hinweis zu versehen, aus dem ersichtlich ist, auf welchen Teil 
der Vergabeunterlagen sich die Frage bezieht (z.B. Teil B – Leistungsbeschreibung). Die 
Fragen und die Antworten werden in anonymisierter Form allen teilnehmenden Bietern 
unaufgefordert an dem in der Projektinformation genannten Termin „Fragen und Antworten an 
alle Bieter“ über den Abschnitt „Nachrichten“ zur Kenntnis gegeben. Voraussetzung dafür ist, 
dass Unternehmen im Bieterassistenten entweder Nachrichten zum Vergabeverfahren bestellt 
oder die Angebotsbearbeitung aufgenommen haben. Darüber hinaus erhält jedes interessierte 
Unternehmen mit dem Download der Vergabeunterlagen alle bis zu diesem Zeitpunkt bereits 
versandten öffentlichen Nachrichten der Vergabestelle zur Kenntnis. Die Vergabestelle weist 
darauf hin, dass eine Angebotseinreichung ohne Kenntnisnahme aller versandten Mitteilungen 
der Vergabestelle nicht möglich ist. NDA Die Vergabeunterlagen beinhalten als Anlage zum 
Teil B – Leistungsbeschreibung ein Dokument, das teilweise vertrauliche Informationen über 
die technische Infrastruktur des Auftraggebers beinhaltet. Dieses Dokument wird 
interessierten Unternehmen daher erst nach Übersendung einer entsprechenden 
Vertraulichkeitserklärung zur Verfügung gestellt. Die Vertraulichkeitserklärung ist den 
Vergabeunterlagen beigefügt und kann dem Auftraggeber für bereits registrierte Unternehmen 
als Nachricht über den Bieterassistenten zugesandt werden. Die Übersendung dieser Anlage 
erfolgt dann spätestens am nachfolgenden Arbeitstag (Montag – Freitag).
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv - normales Verfahren

2.1.6.  Ausschlussgründe
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Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten 
Verpflichtungen: Gemäß § 123, 124 GWB, § 57, 42 Abs. 1 VgV und § 16 VOB/A Zusätzliche 
Ausschlussgründe gemäß Sicherheitsbedenken Die Auftraggeberin ist berechtigt vor Ende der 
Angebotsphase einen Bieter gemäß §§ 147 i. V. m. 124 Abs. 1 GWB und § 57 VgV vom 
Vergabeverfahren auszuschließen, sofern ein begründeter Verdacht besteht, dass 1. der 
Bieter nicht die erforderliche Vertrauenswürdigkeit an der Teilnahme am Vergabeverfahren 
aufweist oder 2. Zweifel an der Identität des Bewerbers/Bieters bestehen. Die erforderliche 
Vertrauenswürdigkeit fehlt insbesondere wenn ein fehlendes Interesse an der 
Vertragserfüllung vorliegt, oder andere Gründe darauf hindeuten, dass dem Bieter die 
geschützten Informationen der Anlage B nicht anvertraut werden können. Der Ausschluss 
erfolgt zur Wahrung der Verfahrensintegrität, der öffentlichen Sicherheit und des 
Vertrauensschutzes. Der Bewerber/Bieter ist verpflichtet, auf Verlangen der Auftraggeberin 
unverzüglich geeignete Nachweise zur Legitimation und der Vertrauenswürdigkeit 
einzureichen. Über einen begründeten Verdacht entscheidet die Auftraggeberin im Wege einer 
Gesamtabwägung. Der Ausschluss gem. der Eignungsprüfung bleibt davon unberührt. Sollten 
Unterlagen gesondert zur Verfügung gestellt werden müssen, kann die Auftraggeberin die 
Herausgabe dieser nach den gleichen Gründen verweigern.

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: Leitungen Bremen BOS-Zugangsnetz
Beschreibung: Für das BOS-Zugangsnetz HB wird die Bereitstellung von insgesamt vier 
dedizierten Band-breitenstrecken mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von jeweils 1 Gbit/s 
für einen Zeitraum von zehn Jahren ausgeschrieben. Davon verlaufen zwei Strecken von 
Bremen nach Bremerhaven und zwei weitere Strecken von Bremen nach Oldenburg
Interne Kennung: b2c24fa3-b250-45e0-80ff-b6ec2e333709

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 64214400 Vermietung von Kommunikations-Bodenleitungen

5.1.2.  Erfüllungsort
Stadt: Bremen
Postleitzahl: 00000
Land, Gliederung (NUTS): Bremen, Kreisfreie Stadt (DE501)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Andere Laufzeit: Unbekannt

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: 
Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung



694432-2025 Page 4/8

5.1.9.  Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Referenzen zu bestimmten Arbeiten
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Es wurden folgende Mindestkriterien für die technische 
und berufliche Leistungsfähigkeit eines Bieters festgelegt: Referenzen: [Auswertung der 
ANLAGE Referenzbeschreibung] Es sind mindestens 2 vergleichbare Referenzprojekte, 
welche in den letzten drei Jahren (gerechnet ab der bzw. bis zur Angebotsfrist) erfolgreich 
abgeschlossen wurden, anzugeben. Hierzu ist die ANLAGE Referenzbeschreibung vollständig 
ausgefüllt (ggf. mehrfach für Benennung mehrerer Referenzprojekte) mit dem Angebot 
einzureichen. Ein Referenzprojekt ist dann mit dem Auftragsgegenstand vergleichbar, wenn es 
den sich aus der Leistungsbeschreibung (Teil B der Vergabeunterlagen) ergebenden 
Rahmenbedingungen (Art der Leistung, Vertragsdauer, technisches Umfeld etc.) im 
Wesentlichen entspricht. Ein Referenzprojekt gilt als erfolgreich abgeschlossen, seit 
mindestens 12 Monaten läuft Die Bewertung erfolgt in einer Gesamtbetrachtung der 
eingereichten Referenzen. Dabei ist es nicht zwingend erforderlich, mehrere Referenzen 
einzureichen, um die erforderliche Eignung nachzuweisen. Dies kann auch mit einer einzigen 
Referenz, die den Auftragsgegenstand in außergewöhnlichem Maße widerspiegelt, erreicht 
werden. Die Vergabestelle ermöglicht es dem Bieter allerdings, mehrere Referenzen 
einzureichen, um die Abdeckung des Auftragsgegenstandes zu erleichtern. Unter 
Bezugnahme auf den Beschluss des OLG Düsseldorf (Beschluss vom 12.09.2012 – Verg 108
/11), in dem der Vergabesenat eine Leistungsbeschreibung, die die Referenzenanzahl auf drei 
beschränkt hat, als vergaberechtswidrig angesehen hat, weist die Vergabestelle auf 
Folgendes hin: Die Vergabestelle gibt für die einzureichenden Referenzen keine 
Beschränkung vor. Allerdings geht die Vergabestelle davon aus, dass für die positive 
Feststellung der Leistungsfähigkeit eine Betrachtung von 1-3 vergleichbaren Referenzen 
grundsätzlich ausreichend ist. Dies ist jedoch keine zwingende Vorgabe, so dass dem Bieter 
im Falle eines Einreichens von mehr als 3 Referenzen keine Nachteile entstehen. Der 
Hinweis, möglichst 2-3 vergleichbare Referenzen einzureichen, ist dem Gedanken geschuldet, 
dass die Vergabestelle davon ausgeht, dass es nicht erforderlich ist, eine höhere Anzahl von 
Referenzen einzureichen, um die Erfahrung hinsichtlich des Beschaffungsgegenstandes 
bewerten zu können. Zudem kann die Auswertung einer sehr hohen Anzahl von 
Referenzbeschreibungen eine unverhältnismäßig lange Bearbeitungszeit beanspruchen. Lässt 
die Bewertung der Referenzbeschreibung gemäß der ANLAGE Referenzbeschreibung die 
Prognose nicht zu, dass der Bieter den Auftrag fachlich einwandfrei und fristgerecht ausführen 
wird, so wird die Leistungsfähigkeit verneint und das Angebot von der weiteren Wertung 
ausgeschlossen. Dabei kann bei der Bewertung nur das berücksichtigt werden, was auch 
ausdrücklich im Vordruck ANLAGE Referenzbeschreibung beschrieben wurde. Der 
Auftraggeber wird ggf. stichprobenweise oder auch verdachtsabhängig Referenzen 
überprüfen. Dazu hat der Bieter auf Anforderung eine/n Ansprechpartner/in beim 
Referenzkunden mit Kontaktdaten (Telefon und E-Mail) zu benennen (die Benennung eines 
Ansprechpartners auf Seiten des Bieters reicht nicht aus). Sofern ein/e Ansprechpartner/in 
nicht in angemessener Zeit benannt werden kann, wird die Referenz nicht bei der Bewertung 
berücksichtigt. Ergeben sich bei dieser Prüfung Bedenken hinsichtlich der getätigten Angaben 
bzw. der Qualität der Ausführung, kann dies bei der Bewertung berücksichtigt werden. Unter 
Umständen kann das Angebot von der weiteren Wertung ausgeschlossen werden, wenn die 
Bedenken hinsichtlich der getätigten Angaben bzw. der Qualität der Ausführung die 
Aussagekraft der Referenz grundlegend in Frage stellt bzw. evidente Qualitätsmängel oder 
falsche Angaben vorliegen. Bei Bietergemeinschaften und beim Einsatz privilegierter 
Unterauftragnehmer werden die eingereichten Referenzen insgesamt betrachtet.
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5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Preis
Beschreibung: Preis
Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Prozentanteil, genau)
Zuschlagskriterium — Zahl: 100

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 23/10/2025 12:00:00 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.
bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/0e4fc5e4-f189-4c90-9d74-c5fb5be0ce87

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen: 
Sicherheitsüberprüfung ist erforderlich
Beschreibung: § 6 Sicherheitsüberprüfungen 6.1 Aufgrund des Dataport Staatsvertrages in 
Verbindung mit dem Hamburger Sicherheitsüberprüfungsgesetz sind Räumlichkeiten von 
Dataport sicherheitsempfindliche öffentliche Bereiche. Der Auftragnehmer darf deshalb nur 
Personen einsetzen, die sich einer einfachen Sicherheitsüberprüfung nach der Verordnung zu 
§ 34 des Hamburgischen Sicherheitsüberprüfungsgesetzes unterzogen haben und deren 
Zuverlässigkeit danach gegeben ist. An Stelle dieser Sicherheitsüberprüfung kann die 
Zuverlässigkeit der eingesetzten Personen auch durch Vorlage einer Bestätigung über die 
durchgeführte Sicherheitsüberprüfung nach dem Gesetz über die Voraussetzungen und das 
Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes (Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG) 
vom 20.04.1994 oder nach den entsprechenden landesrechtlichen Bestimmungen eines 
anderen Bundeslandes nachgewiesen werden. 6.2 Der Auftragnehmer wird spätestens drei 
Monate vor Ablauf der Sicherheitsüberprüfung das Selbstauskunftsformular für die 
Wiederholung der Sicherheitsüberprüfung nach §34 HmbSÜGG selbstständig einreichen
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api
/supplier/external/deeplink/subproject/0e4fc5e4-f189-4c90-9d74-c5fb5be0ce87
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 04/11/2025 12:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, 
Westeuropäische Sommerzeit
Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 57 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: 
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf 
nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: Gemäß § 56 Abs. 2 VgV. Mögliche Hinweise des Auftraggebers in 
den Vergabeunterlagen sind zu beachten.
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/0e4fc5e4-f189-4c90-9d74-c5fb5be0ce87
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/0e4fc5e4-f189-4c90-9d74-c5fb5be0ce87
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/0e4fc5e4-f189-4c90-9d74-c5fb5be0ce87
https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/supplier/external/deeplink/subproject/0e4fc5e4-f189-4c90-9d74-c5fb5be0ce87
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Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Durchführung des Auftrags in deutscher 
Sprache. Sicherstellung, dass eingesetztes Personal keine „Technologie von L. Ron Hubbard“ 
anwendet, lehrt oder verbreitet. Verbot der Übertragung personenbezogener Daten auf Basis 
des US Privacy Shield in die USA; Einhaltung auch durch Unterauftragnehmer. Erklärungen 
zur Vertraulichkeit bei der Auftragsdurchführung. Erklärung zur Fremdfirmenordnung von 
Dataport. Erklärungen zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Erklärung zur 
Verordnung (EU) 2022/576. Erklärungen zur DSGVO und zur Auftragsverarbeitung. 
Überprüfung des eingesetzten Personals nach SÜG.
Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: ja
Zusätzliche Angaben zur Geheimhaltungsvereinbarung: Die Vergabeunterlagen beinhalten als 
Anlage zum Teil B – Leistungsbeschreibung ein Dokument, das teilweise vertrauliche 
Informationen über die technische Infrastruktur des Auftraggebers beinhaltet. Dieses 
Dokument wird interessierten Unternehmen daher erst nach Übersendung einer 
entsprechenden Vertraulichkeitserklärung zur Verfügung gestellt. Die Vertraulichkeitserklärung 
ist den Vergabeunterlagen beigefügt und kann dem Auftraggeber für bereits registrierte 
Unternehmen als Nachricht über den Bieterassistenten zugesandt werden. Die Übersendung 
dieser Anlage erfolgt dann spätestens am nachfolgenden Arbeitstag (Montag – Freitag). Es 
gibt zwei verschiedene Vertraulichkeitserklärungen. Eine Vertraulichkeitserklärung 
(„Interessierte Unternehmen“) ist durch das interessierte Unternehmen abzugeben. Sofern 
eine Weitergabe der vertraulichen Unterlagen zur Angebotserstellung erforderlich sein sollte, 
hat das interessierte Unternehmen eine Vertraulichkeitserklärung („Beteiligte Unternehmen“) 
vom beteiligten Unternehmen einzuholen und dem Auftraggeber zusätzlich vor Weitergabe 
vorzulegen. Interessierte Unternehmen i.S. der Vertraulichkeitserklärung sind Unternehmen, 
die eine Angebotseinreichung beabsichtigen. Beteiligte Unternehmen können z.B. 
Unternehmen sein, deren Einsatz als Unterauftragnehmer vorgesehen ist oder verbundene 
Unternehmen i.S. des § 15 AktG.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Schleswig-Holstein
Informationen über die Überprüfungsfristen: 6 Vergaberechtliches Nachprüfungsverfahren Die 
Vergabestelle weist auf § 160 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) hin. Dieser 
lautet: „§ 160 GWB Einleitung, Antrag. (1) Die Vergabekammer leitet ein 
Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein 
Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen 
Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. 
Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der 
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist 
unzulässig, soweit 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen 
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem 
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der 
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Frist nach § 134 Absatz 2 bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die 
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der 
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem 
Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den 
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung 
oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu 
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit 
des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.“ 
Darüber hinaus bittet die Vergabestelle darum, im Falle von Rügen diese über den 
Bieterassistenten der eVergabe zu senden.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Dataport 
AöR
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: 
Vergabekammer Schleswig-Holstein

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Dataport AöR
Registrierungsnummer: dba341b0-c408-43df-936c-e8a53c650e2e
Postanschrift: Altenholzer Straße 10-14
Stadt: Altenholz
Postleitzahl: 24161
Land, Gliederung (NUTS): Rendsburg-Eckernförde (DEF0B)
Land: Deutschland
E-Mail: dataportvergabestelle@dataport.de
Telefon: +49 43132950
Internetadresse: https://www.dataport.de
Profil des Erwerbers: https://vergabeverfahren.dataport.de
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Schleswig-Holstein
Registrierungsnummer: 6a40e611-eaa5-4a21-b775-c4ff3cfa8425
Abteilung: beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
Postanschrift: Düsternbrooker Weg 94
Stadt: Kiel
Postleitzahl: 24105
Land, Gliederung (NUTS): Kiel, Kreisfreie Stadt (DEF02)
Land: Deutschland
Kontaktperson: beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus
E-Mail: vergabekammer@wimi.landsh.de
Telefon: +49 4319884542
Fax: +49 4319884702
Internetadresse: http://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/V/vergabekammer.html
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

mailto:dataportvergabestelle@dataport.de
https://www.dataport.de
https://vergabeverfahren.dataport.de
mailto:vergabekammer@wimi.landsh.de
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/V/vergabekammer.html
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Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

10. Änderung

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung
: 
ec98f4b0-8196-4681-a3d9-ea7aae69e666-01
Hauptgrund für die Änderung
: 
Korrektur – Beschaffer

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 805ab5e0-e9f9-42e2-a162-3aa2eb767222  -  01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 21/10/2025 11:16:42 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 694432-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 203/2025
Datum der Veröffentlichung: 22/10/2025

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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